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Richtlinie zum neuen Förderprogramm „Digital jetzt“ des BMWi veröffentlicht 

Zusammenfassung 

 

Die Richtlinie für das neue Förderprogramm „Digital jetzt“ des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie wurde veröffentlicht. Die Investitionsförderung unterstützt KMU 

durch Zuschüsse bei Investitionen in digitale Technologien sowie Investitionen in die 

Qualifikation ihrer Mitarbeiter zur Digitalisierung. 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das neue Förderprogramm „Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ unterstützt 

KMU durch Zuschüsse bei Investitionen in digitale Technologien sowie Investitionen in 

die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zur Digitalisierung. Die Förderung können rechtlich 

selbständige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks 

beantragen, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung zwischen 3 und 499 Mitarbeiter be-

schäftigen. 

 

Das Programm besteht aus zwei Modulen. Das Modul 1 „Investitionen in digitale Tech-

nologien“ unterstützt Investitionen in Soft- und Hardware. Das Modul 2 „Investitionen in 

die Qualifizierung von Mitarbeitenden“ vermittelt Mitarbeitern in KMU das notwendige 

Know-how, um Digitalisierungsmaßnahmen anzustoßen und langfristig Nutzen aus den 

durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen zu ziehen. 

 

Voraussetzung für die Förderung in einem der Module ist die Vorlage eines Digitalisie-

rungsplans. In diesem ist das geplante Digitalisierungsvorhaben zu beschreiben, die 

gewünschten Synergieeffekte zwischen IT-Anwendungen in unterschiedlichen Berei-

chen des Unternehmens hervorzuheben sowie Art und Anzahl der Qualifizierungsmaß-

nahmen zu erläutern.  
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Die maximalen Förderquoten sind nach Unternehmensgröße gestaffelt und liegen bis 

zum 30.06.2021 zwischen 50 und 40 Prozent, ab dem 01.07.2021 zwischen 40 und 30 

Prozent. Für Investitionen in die IT-Sicherheit innerhalb der Module 1 und / oder 2 ist 

eine erhöhte Förderquote (+ 5 Prozentpunkte) vorgesehen. Darüber hinaus gilt eine er-

höhte Förderquote auch für bestehende Wertschöpfungsketten und -netzwerke sowie 

für Unternehmen aus strukturschwachen Regionen.  

 

Die Untergrenze für die beantragte Fördersumme beträgt 17.000 Euro im Modul 1 so-

wie bei kumulativer Inanspruchnahme der Module 1 und 2. Für das Modul 2 beträgt die 

Untergrenze 3.000 Euro. 

 

Weitere Details zur Förderung entnehmen Sie bitte der beigefügten Richtlinie oder wen-

den sich an den DLR als beauftragten Projektträger (digitaljetzt@dlr.de). Der Projektträ-

ger des DLR wird eine Internetseite mit entsprechenden Informationen zeitnah frei-

schalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dr. Peter Weiss gez. Dr. Gesa Koglin 

Leiter der Abteilung       Referatsleiterin 
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